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einem hohen Tot- und Altholzanteil, Höhlenbäu-
men, natürlich entstandenen Lichtungen und viel-
gestaltigen Waldrändern einschließlich ihrer typi-
schen Tier- und Pflanzenarten,

dd) 9130 Waldmeister-Buchenwald 
(Asperulo-Fagetum)
als naturnahe, strukturreiche Buchenwälder auf
mehr oder weniger basenreichen Standorten mit
allen Altersphasen in mosaikartigem Wechsel,
standortgerechten, ursprünglich im Naturraum
heimischen Baumarten, einem hohen Tot- und
Altholzanteil, Höhlenbäumen, natürlich entstan-
denen Lichtungen und vielgestaltigen Waldrän-
dern einschließlich ihrer typischen Tier- und
Pflanzenarten,

ee) 9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer
Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald
(Carpinion betuli)
als naturnahe bzw. halbnatürliche, strukturreiche
Eichenmischwälder auf feuchten bis nassen Stand-
orten mit allen Altersphasen in mosaikartigem
Wechsel, standortgerechten, ursprünglich im Natur-
raum heimischen Baumarten, einem hohen Tot-
und Altholzanteil, Höhlenbäumen, natürlich ent-
standenen Lichtungen und vielgestaltigen Wald-
rändern einschließlich ihrer typischen Tier- und
Pflanzenarten,

ff) 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sand-
ebenen mit Quercus robur
als naturnahe bzw. halbnatürliche, strukturreiche
Eichenmischwälder auf nährstoffarmen Sandbö-
den mit allen Altersphasen in mosaikartigem
Wechsel, standortgerechten, ursprünglich im Na-
turraum heimischen Baumarten, einem hohen Tot-
und Altholzanteil, Höhlenbäumen, natürlich ent-
standenen Lichtungen und vielgestaltigen Wald-
rändern einschließlich ihrer typischen Tier- und
Pflanzenarten.

(6) Die Umsetzung der vorgenannten Erhaltungsziele auf
land- und forstwirtschaftlichen Flächen sowie von Pflege- und
Entwicklungsmaßnahmen soll insbesondere durch Angebote
des Vertragsnaturschutzes erfolgen. Hierunter fallen insbe-
sondere Maßnahmen zur Begründung, Pflege und Entwick-
lung naturnaher Laubwaldbestände durch Erhaltung von
Altholzinseln und Habitatbäumen sowie die Förderung arten-
reicher Feucht- und Nassgrünländereien durch Nutzungs-
extensivierung.

§ 3
Schutzbestimmungen

(1) Gemäß § 24 Abs. 2 NNatG sind im NSG alle Handlun-
gen verboten, die das NSG oder einzelne seiner Bestandteile
zerstören, beschädigen oder verändern, sofern in dieser Ver-
ordnung nichts anderes bestimmt ist.

(2) Gemäß § 24 Abs. 2 NNatG darf das NSG außerhalb der
Wege nicht betreten oder auf sonstige Weise aufgesucht wer-
den. Als Wege gelten nicht Trampelpfade, Wildwechsel,
Waldschneisen und Rückelinien. 

(3) Darüber hinaus werden folgende Handlungen, die das
NSG oder einzelne seiner Bestandteile gefährden oder stören
können, untersagt:
1. Hunde frei laufen zu lassen,
2. wild lebende Tiere oder die Ruhe der Natur durch Lärm

oder auf andere Weise zu stören,
3. die nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen,

Wege und Plätze mit Kraftfahrzeugen zu befahren oder
Kraftfahrzeuge dort abzustellen, 

4. im NSG und außerhalb in einer Zone von 500 m Breite um
das NSG herum unbemannte Luftfahrzeuge (z. B. Modell-
flugzeuge, Drachen) zu betreiben und mit bemannten Luft-
fahrzeugen (z. B. Ballonen, Hängegleitern, Gleitschirmen,
Hubschraubern) zu starten,

5. organisierte Veranstaltungen ohne Zustimmung der zu-
ständigen Naturschutzbehörde durchzuführen; die zustän-
dige Naturschutzbehörde kann Regelungen zu Zeitpunkt,
Ort und Ausführungsweise treffen, die geeignet sind, Beein-
trächtigungen oder Gefährdungen des NSG, einzelner seiner
Bestandteile oder seines Schutzzweckes entgegenzuwirken.

(4) Die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd (i. S. von § 1
Abs. 4 und 5 des Bundesjagdgesetzes) und der Jagdschutz
bleiben unberührt. 

§ 4
Freistellungen

(1) Die in den Absätzen 2 bis 5 aufgeführten Handlungen
oder Nutzungen sind von den Regelungen des § 24 Abs. 2
NNatG und des § 3 freigestellt und bedürfen keiner natur-
schutzrechtlichen Befreiung.

(2) Allgemein freigestellt sind
1. das Betreten des Gebiets durch die Eigentümer und Nut-

zungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßi-
gen Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke,

2. das Betreten des Gebiets und die Durchführung von Maß-
nahmen
a) durch Bedienstete der Naturschutzbehörden sowie der

Forstdienststellen und deren Beauftragte zur Erfüllung
dienstlicher Aufgaben,

b) durch Bedienstete anderer Behörden und öffentlicher
Stellen sowie deren Beauftragte in Erfüllung der dienst-
lichen Aufgaben dieser Behörden,

c) zur Verkehrssicherung; die Durchführung der Maß-
nahmen nach Anzeige bei der zuständigen Naturschutz-
behörde, 

d) zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung sowie Unter-
suchung und Kontrolle des Gebiets im Auftrag oder auf
Anordnung der zuständigen Naturschutzbehörde oder
mit deren Zustimmung,

e) zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre sowie In-
formation und Bildung mit Zustimmung der zuständi-
gen Naturschutzbehörde,

3. die Unterhaltung der Fahrwege ausschließlich mit Sand,
Kies und Lesesteinen unter Rücksichtnahme auf schutz-
bedürftige Tier- und Pflanzenarten, 

4. die ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung an und in
Gewässern zweiter und dritter Ordnung nach den Grund-
sätzen des NWG, 

5. die Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung der beste-
henden rechtmäßigen Anlagen und Einrichtungen in der
bisherigen Art und im bisherigen Umfang. 

(3) Freigestellte Handlungen und Nutzungen bezüglich
jagdlicher Einrichtungen sind
1. die Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung von be-

stehenden Wildäsungsflächen und Salzlecken; deren Neu-
anlage mit Zustimmung der zuständigen Naturschutz-
behörde,

2. die Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung von be-
stehenden jagdlichen Einrichtungen wie Hochsitzen und
sonstigen nicht beweglichen Ansitzeinrichtungen; deren
Neuanlage mit Zustimmung der zuständigen Naturschutz-
behörde.

(4) Freigestellt ist die ordnungsgemäße landwirtschaftliche
Bodennutzung nach guter fachlicher Praxis und nach folgen-
den Vorgaben
1. die Nutzung der zum Zeitpunkt des Inkraftretens dieser

Verordnung rechtmäßig bestehenden Ackerflächen, jedoch
ohne zusätzliche Entwässerungsmaßnahmen,

2. die Umwandlung von Acker in Grünland und die anschlie-
ßende Nutzung gemäß Nummer 3,

3. die Nutzung der Dauergrünlandflächen
a) ohne Behandlung mit Pflanzenschutzmitteln; zulässig

bleibt die Bekämpfung von Problempflanzen wie z. B.
Ampfer, Brennnessel oder Vogelmiere mit Zustim-
mung der zuständigen Naturschutzbehörde, sofern es
dem Schutzzweck nicht widerspricht,




